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Bitte des Ausschusses für R/ligratEon, Justiz und Verbraucherschutz um Au"

ßerung gemäß § 112 Abs. 4 GO
Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Schiedsstellengesetzes

Sehr geehrte Frau 
sehr geehrte Frau 

für die Möglichkeit, sich im schriftlichen Anhörungsverfahren gem. § 112 Abs. 4 der
Geschäftsordnung ctes Thüringer Landtags (GO) äußern zu dürfen, bedankt sich
der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die tnformafionsfreiheit
(TLfDI).

Zu dem übersandten Gesetzentwurf „Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer
Schiedssteilengesetzes" " Gesetzentwurf der Landesregierung (Drucksache
7/3340) - ist aus datenschutzrechtticher Sicht Folgendes zu erinnern:

In Artikel 1 § 13 Satz 2 Thüringer Schiedssteliengesefz-Entwurf (ThürSchstG-E) sol-
len künftig die Ausnahmen aufgeführt werden, in welchen das Schllchtungsverfah-
ren keine Anwendung finden soli. In der Begründung .zu Artikel 1 § 13 Satz 1
ThürSchstG-E (Seite 10 IViitte der Drucksache 7/3340) finden sich die folgenden
Ausführungen, warum das SchHchtungsverfahren in bestimmten rechtlichen Ange"
legenheiten nicht zur Anwendung kommen soll:
„Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre beziehen sich auf alte in den
§§ 185 bis 193 des Strafgesetzbuchs unter Strafe gQstelffen Ehr\/er!etzungen fSe"
leidigung, üble Nachrede, Verleumdung, VerungHmpfung) Sm weiteren Sinne, e/fas"
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sen aber nicht alle sonstigen Verletzungen des allgeweinßn Persönlichkeits-
rechts. Neben cfe/n Recht der Ehre fallen unter das allgemeine Persönlich-

keitsrechi etwa auch das Recht a/n eigenen Bifd, am eigenen Namen am ge-
sprochenenocier geschriebenen Wort, das Recht auf Schutz der Privat", Ge-
heim- und Intimsphäre und das Recht auf in formaifonelfe Selbstbestimmung.
Anders als Ehrverietzungen, die voi'wsegend von strafrechtlichen Würdigungen ge"
prägt sind, deren Bewertung bereits nach geltendem Recht Im Rahmen des Sühne-
Verfahrens (§ 380 Abs. 1 Satz 1 StPÖ) den Schiedsperspnen obliegt, zeichnen sich
sonstige PersonHchkeitsvei'Ietzungen durch {(omplexe rechtliche Wertungen

aus und erscheinen für das Schlichtungsverfahren daher ungeeignet"

Diese rechtliche Einschätzung teilt der TLfDI unefngeschränkt. Da die Gesetzesbe-
gründung zu Art.1 § 13 Satz 2 Th.ürSchstG-E aber später für die Rechtsanwenderin

/ den Rechtsanwender nicht zur Verfügung stehen wird, empfiehit der TLfDI zu prü"
fen, inwieweit nicht mittels einer weiteren, fünften. A.usnahmeregelung in § 13 Satz
2 ThürSchsG-E den oben zitierten Überlegungen Rechnung getragen werden kann.
Ein anzufügender § 13 Satz 2 Nr, 5 ThürSchstG-E könnte z. B. folgenden Wortlaut
erhalten: . .

„5. Verletzungen der persönlichen Ehre das Recht am eigenen BHd, .am Gigenen
Namen, am gesprochenen oder geschriebenen Wort oder das Hecht auf Schutz der
Pnvat-, Geheim-und intimsphäre oder das Reohf auf informQtioneiie Seibsfbesfim-
.mung betreffen."

Bitte nehipen Sie das beiliegende Merkblatt mit den Informationen zur Verarbeitung
Ih ^onenßezogenen Daten beim TLfDI zur Kenntnis,

Anlage: - Formblatt zur Datenerhebyng nach § 5 Abs. 1 ThürBetelldokG
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Informationen zur Verarbeitung von personenbe^oaenen Daten durch den TLfDI <Stand Februar
2020)

Um seine Aufgaben nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zu erfüllen, verarbeitet der Thürin"

ger Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Ihre Daten. Wir möchten Sie gerne
nach Maßgabe der Art, 13 DS-GVO über diese Verarbeitung Informieren.

1. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der
Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz.
und die InformationsfreEheit (TLfDI). Sie erreichen
uns unter folgenden Kontaktdaten;

TLfDl
Häßlerstraße 8
99096 Erfurt
Tel.:-+49 (361) 57-3112900
Mail: poststelleßidatenschutz.thuerinaen.de1

2. Der TLfDI nimmt die Aufgaben und Befugnisse
nach Art. 51, Art. 57 Abs. 1, Art. 58 DS-GVO i. V.

m. § 40 Abs. 1 BDSG2 i, V. m. § 4 Abs. 1 ThürDSG
wahr. Zu Zwecken der Durchführung dieser Aufga-
ben und der hierzu notwendigen Ausübung von Be-

fugnissen werden Ihre Daten verarbeitet. Rechts"

, grundlage dieser Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. '

1 (it, e) DS-GVO i. V. m. § 16 Abs. 1 ThürDSG.

3. Dabei werden folgende Datenkategorien verarbei-

tet: Angaben zu Ihrer Person sowie dazugehörige
Kontaktdaten, Sachverhalts-informationen und Be-

weismittel. Grundsätzlich werden diese Daten nur
durch den TLfDJ verarbeitet. Diese Daten können
jedoch, soweit es für die Aufgabenerfüllung erfor"
derlich und zulässig Ist, an folgende Empfängerka-
tegorien weitergegeben werden: an Gerichte und
andere Behörden in Deutschland oder innerhalb'
der Europäischen .Union bzw. des Europäischen

Wirtschaftsraunnes, an Beschwerdeführer/ Be-
schwerdegegner sowie an Archive.

Entstehen im Rahmen der Tätigkeit des TLfDI Kos-
ten, die dieser erhebt oder Zahlungsansprüche ge"

genüberdemTLfDl, die dieser begleicht, so werden
die hierfür notwendigen Daten an den Thüringer
Landtag als Haushaitsstelle übermitteit. Zugriff auf
die Daten haben alle mit der Abrechnung betrauten
Behörden und das Thüringer Landesrechenzent-
rumalsDienstleister.

Bei telefonischem Kontaktwerden durch dieTK-An-
läge personenbezogene Daten, die ausschließlich
zu Zwecken der technischen SEchersteIlung des
ordnungsgemäßen Betriebes gespeichert werden,
verarbeitet. Gleiches gilt für IT-Dienstleister, die
vom Thüringer Finanzministerium für die Sicherste!-
lung der zentralen TK-Anlage beauftragt wurden.

4. • Die regelmäßige Speicherfrist nach Abschluss e!-

nes Vorgangs, beträgt fünf Jahre. Sind spezielle
Aufbewahrungsfristen zu beachte^ verlängert sich

die Aufbewahrung entsprechend. Akten mit volt-
streckbaren Titeln werden Jedoch mindestens bis
zum Eintritt der Vollstreckung sverjährung aufbe-
wahrt.

Aufgrund der Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten haben Sie das Recht auf Auskunft (Art
15 DS-GVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16
DS-GVO), das Recht auf Löschung (Art. 17 DS-
GVQ), das Recht auf Einschränkung der Verar-
beitung (Art. 18 DS-GVO) und das Recht auf Wi-
derspruch* (Art. 21 DS-GVO). Darüber hinaus kön-
nen Sie sich mit einer Beschwerde an den/die be-
hördliche Datenschutzbeauftragte/n wenden, wenn
Sie der Auffassung sind, dass der TLfDl bei der Ver-
arbeitung Ihrer Daten, datenschutzrechtiiche Vor-
Schriften nicht beachtet hat. Ebenso steht Ihnen ein
Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichts-

behörde zu. Für Thüringen ist das der TLfDI.
Die/ den behördiiche/n Datenschutcbeauf-
fragte/n erreichen Sie unter der Adresse des TLfDf3
bzw. telefonisch oder per E-Mail unter:
Tel.: +49 (361) 57-3112980 orferE-Mail:
datenschutzböauftraaterfaidatenschutz.thuerinaen.de

Wenden Sie sich an den TLfDI mit einer Be-
schwerde oder Anfrage, sind ihre Angaben freiwll-
lig. Unterbleiben diese, kann Ihnen allerdings kein
Ergebnis mitgeteilt werden. Die Nichtbereitstellung
von persönenbezogenen Daten kann in diesen Fäl-

len unter Umständen dazu führen, dass eine Bear"

beitung Ihres Anliegens mangels vollständigen
Sachverhaltes und keiner Möglichkeit einer Rück"
frage nicht vorgenommen'werden kann.

Wendet sich der TLfDI an Sie als VeranEwortfi"
cher/AuftragsverarbeIter im Rahmen eines Aus"
kunftsersuchens, Ist die Bereitstellung der dort er-
fragten personen bezogenen Daten verpflichtend.
Eine Nichtbereitstellung kann in solchen Fällen zu
einem Sanktionsverfahren führen.2

i^N^^^^iffili^^MÄ^^^K

1 verschiüsseite Nachrichten per PGP sind möglich
2 Nur für den nlchtöffentlichen Bereich

3 Siehe Nr. l.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


